
 

 

Bekanntmachung der Stadt Kreuztal  
 
 

a) Satzung der Stadt Kreuztal vom 15.11.2010 
über die VIII. Änderung der Satzung der Stadt Kreuz tal über die Abfallentsorgungsge-

bühren in der Stadt Kreuztal vom  19.12.1997  
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950/SGV NRW 2023), und der §§ 2, 4, 5 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - KAG NW - vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV NRW S. 394/SGV NRW 610),  hat der Rat der Stadt Kreuztal am 
11.11.2010 folgende Satzung beschlossen: 

Art. I  
 
§ 5 erhält folgende Fassung 
 
(1) Für die in § 2 und § 3 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Kreuztal aufge-

führten Entsorgungsleistungen einschließlich der Gefäßgestellung werden folgende Ge-
bühren erhoben: 

 

Gefäßtyp  

 
Bei Eigenkompostierung 
der organischen Abfälle 
 
 

 
Entsorgung der kompostier-
baren organischen Abfälle 
mittels  
120-L-Gefäß 

 
Entsorgung der kompostier-
baren organischen Abfälle 
mittels 
240-L-Gefäß 

 Vierwöchige 
Restmüllab-
fuhr  

Achtwöchige  
Restmüllab-
fuhr  

Vierwöchige 
Restmüllab-
fuhr  

Achtwöchige  
Restmüllabfuhr  

Vierwöchige 
Restmüllabfuhr  

Achtwöchige  
Restmüllabfuhr  

80-L-Rest- 
müllgefäß 
 

 
90,- € 

  
72,- € 

 
162,- € 

 
144,- € 

 
222,- € 

 
204,- € 

120-L-Rest- 
müllgefäß  
 

 
111,- € 

 
81,- € 

 
183,- € 

 
153,- € 

 
243,- € 

 
213,- € 
 

240-L-Rest- 
müllgefäß  
 

 
168,- € 

 
111,- € 

 
240,- € 

 
183,- € 

 
300,- € 

 
243,- € 
 

 
 

 Der Gebührensatz für ein 1.100 l-Restmüllgefäß bei vierwöchiger Abfuhr beträgt 780 €.  
 Der Gebührensatz für ein 1.100 l-Restmüllgefäß bei zweiwöchiger Abfuhr beträgt 1.560 €. 
 Der Gebührensatz für ein 1.100 l-Restmüllgefäß bei wöchentlicher Abfuhr beträgt  1.960 €. 
 Der Gebührensatz für ein 1.100 l-Biomüllgefäß bei zweiwöchiger Abfuhr beträgt  756 €. 

 
Für die besonderen Säcke zur Einsammlung von Bio- und Restabfällen wird ein auf-
wandsorientiertes Entgelt erhoben. 

 
(2) Sollten für ein Grundstück zusätzliche Restmüll- oder Biomüllgefäße zur Verfügung ge-

stellt werden, sind je weiterem Gefäß folgende Gebühren zu entrichten: 
 

 80 l-Restmüllgefäß mit vierwöchiger Abfuhr 78 €. 
120 l-Restmüllgefäß mit vierwöchiger Abfuhr 99 €. 
240 l-Restmüllgefäß mit vierwöchiger Abfuhr 156 €. 
1.100 l-Restmüllgefäß mit vierwöchiger Abfuhr 780 €. 
1.100 l-Restmüllgefäß mit zweiwöchiger Abfuhr  1.560 €. 



 

 

1.100 l-Restmüllgefäß mit wöchentlicher Abfuhr  1.960 €. 
 
 

120 l-Biomüllgefäß mit zweiwöchiger Abfuhr  84 €. 
240 l-Biomüllgefäß mit zweiwöchiger Abfuhr  144 €. 
1.100 l-Biomüllgefäß mit zweiwöchiger Abfuhr  756 €. 

 
Art. II 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 
 
 
 

b) Satzung der Stadt Kreuztal vom 15.11.2010 
über I. Änderung der Satzung der Stadt Kreuztal übe r die Heranziehung zu Kanalbe-

nutzungsgebühren und zur Abwasserabgabe vom 29.04.2 009 
 
Aufgrund der §§ 7 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NRW S. 950/SGV NRW 2023) sowie der §§ 1, 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen – KAG – vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.06.2009 (GV NRW S. 394/SGV NRW 610), der §§ 53, 64 und 65 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen – Landeswassergesetz – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926/SGV NRW 77), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.03.2010 (GV NRW S. 185/SGV NRW 77), sowie der §§ 8 ff. des Gesetzes über die Ab-
gaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I, S. 114), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.08.2010 (BGBl. I, S. 1163), hat der Rat der Stadt Kreuztal am 11.11.2010 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

 
Art. I 

 
§ 2a Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Berechnungseinheit für die Schmutzwasserbenutzungsgebühr ist ein Kubikmeter Abwasser. 
Die Kanalbenutzungsgebühr für die Beseitigung von Schmutzwasser beträgt je cbm Abwas-
ser 2,10 €. 
 
§ 3 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 
Die jährliche Niederschlagswassergebühr beträgt 0,79 € für jeden Berechnungsfaktor bebau-
ter und/oder befestigter Fläche im Sinne des Abs. 1. 
 
 

Art. II 
 
Diese Satzung tritt mit Blick auf § 2a Abs. 1 am 15.11.2010, mit Blick auf § 3 Abs. 5 am 
01.01.2011 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bekanntmachungsanordnung:  
 
Die vorstehenden Satzungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Gemäß § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hiermit 
darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung gegen Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen nach Ablauf eines Jahres 
seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kreuztal vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Kreuztal, den 15.11.2010           gez. Kiß 
  Bürgermeister 
 


